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Schwerpunkte

Staat und Verwaltung
Schutz der Grundrechte, kommunale
Selbstverwaltung, staatliche Beihilfen,
Finanzierung öffentlicher Einrichtungen
und Aufgaben

Datenschutz und Informationszugang
Umsetzung datenschutzrechtlicher
Vorgaben des EU-, Bundes- und
Landesrechts, Umweltinformationen,
Akteneinsicht, Umgang mit anvertrauten
Informationen und personenbezogenen
Daten

Öffentliche Aufträge und Vergabe
Planung, Vergabe und Abwicklung 
öffentlicher Aufträge, Fördermittel 
und Zuwendungsbescheide

Öffentlicher Dienst
Organisationsverantwortung und
Fürsorge öffentlicher Dienstherren
und Arbeitgeber, Dienstfähigkeit und
Ruhestand, Disziplinarverfahren und
Compliance, Besoldungs- und 
Versorgungsfragen

Bildung und Beruf
Kindertageseinrichtungen, Schulen,
Hochschulen und Akademien, staatliche
und berufsbezogene Prüfungen,
Berufszulassung und Berufsordnung

Planen, Bau- und Infrastrukturvorhaben
Regionalpläne, gemeindliche Bauleitplanung
und Fachplanung (Hochspannungsleitungen,
Rohstoffabbau,
Straßen, Schienennetze, Wasserwege,
Hafenanlagen), Denkmalschutz und
städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Umweltschutz und Landwirtschaft
Waldbewirtschaftung, Bauvorhaben
von Agrarunternehmen (z.B. von Tierhaltungs-
oder Biogasanlagen), Abfallwirtschaft
und Bodenschutz, Natur- und
Immissionsschutz, Wasser- und
Ressourcennutzung, Luftreinhaltung,
Industrieanlagen

Energie
Erneuerbare Energien, Kraft-Wärme-
Kopplung, Anlagenzulassung, Stromeinspeisung,
Mieterstrommodelle,
Zulassung von Energieversorgungsund
Erzeugungsanlagen

Gesundheit
Planung, Kommunalisierung oder
Privatisierung von Krankenhäusern,
Gesundheitsberufe, Zulassung von
Arzneimitteln



Praxisgruppe Energie, 
Umwelt und Klimaschutz

Spezialisiert. Fokussiert. Engagiert.



• Betreuung von Vorhabenträgern, Planungsträgern und 
Behörden

• Planverfahren (Regional- und Bauleitplanung)

• Genehmigungsverfahren für Erneuerbare Energien (Wind, PV 
und Biogas) sowie Industrie- und andere Anlagen

• Fachplanungen, z.B. ÖPNV, Netzausbau, Infrastruktur, 
Rohstoffe, Klimaschutz
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Darum geht es 

1. Was sagt das Gesetz?
2. Was hat Brandenburg daraus gemacht?
3. Was sagt die Rechtsprechung?
4. Was hat Brandenburg daraus (besser) gemacht?
5. Was sagt die Rechtsprechung jetzt?
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1. Die rechtliche Ausgangslage

Das Vorliegen oder Fehlen einer 
Tierhaltungserlaubnis gem. § 11 Abs. 1 
Nr. 1 TierSchG ist regelmäßig kein 
ausreichendes Indiz für die 
Haltereigenschaft im Einzelfall. 
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(1) § 35 III 1 Nr. 5 BauGB  keine „Verunstaltung“ des 
Landschaftsbildes

(2) „Eingriffsregelung“ §§ 13 ff. BNatSchG 

erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vom 
Verursacher vorrangig vermeiden und nicht vermeidbare erhebliche 
Beeinträchtigungen durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 
oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld 
kompensieren

(3) Was bei „Eingriff“ in das Landschaftsbild?

WEA und Landschaftsbild
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• § 14 Abs. 1 BNatSchG:

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes 
sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten 
Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, 
die die Leistungs- und Funktions-fähigkeit des Naturhaushalts 
oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.

WEA = Eingriff in das Landschaftsbild?
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• St. Rspr:
Auch wenn die einzelnen Windkraftanlagen für sich betrachtet 
ästhetisch befriedigend wirken mögen und nicht allein wegen 
ihrer Neuartigkeit und dadurch bedingten optischen 
Gewöhnungsbedürftigkeit zu einer Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes führen können […].

• BVerwG, B. v. 18.03.2003
Ob eine Landschaft durch technische Einrichtungen und 
Bauten bereits so vorbelastet ist, dass eine Windkraftanlage 
sie nicht mehr verunstalten kann, ist eine Frage des jeweiligen 
Einzelfalls. In welcher Entfernung eine Windkraftanlage nicht 
mehr verunstaltend wirken kann, lässt sich ebenfalls nicht 
abstrakt festlegen.

Einzelfallprüfung
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• St. Rspr. BVerwG: die Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes stellt keine Beeinträchtigung eines 
öffentlichen Belangs im Sinne von § 35 Abs. 2 BauGB dar, 
wenn das Bauvorhaben nicht zu einer Verunstaltung des 
Landschaftsbildes führt

• (+) wenn das Vorhaben dem Ortsbild in ästhetischer 
Hinsicht grob unangemessen ist und auch von einem für 
ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend 
empfunden wird (BVerwG, U. v. 22.06.1990)

• hängt von konkreten Umständen der jeweiligen Situation und 
einer wertenden Betrachtung des jeweiligen Gebiets ab

Schwelle für unzulässige Beeinträchtigung
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Kompensation von Eingriffen in das Landschaftsbild
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① vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
sind zu unterlassen

② unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege sind 
auszugleichen oder zu ersetzen

③ wird ein Eingriff zugelassen oder durchgeführt, obwohl die 
Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in 
angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind, 
hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten

§ 15 BNatSchG: Verursacherpflichten
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• Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder 
neu gestaltet?

− Landschaftsbild durch Rückbau anderer, vorhandener störender 
Bebauung teilweise wiederhergestellt oder durch die Anlage 
landschaftsgestaltender oder landschaftsgliedernder Elemente 
Waldanpflanzungen, Alleen, Heckenelemente) neu gestaltet

− Abbau von anderen mastartigen Bauwerken, Freileitungen und 
Ortsrändern sowie Anpflanzungen in größerer Entfernung

Kompensation für WEA
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2. Was hat Brandenburg daraus gemacht?
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Entwicklung der Erlasslage in Brandenburg
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WEA-Erlass 2011
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OVG Berlin-Brandenburg, U. v. 17.03.2016 – OVG 11 B 14.15

Der 1. Dämpfer …
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• „Die Berechnung des Ersatzgeldes nach einem pauschalen 
Maßstab – je Meter Anlagenhöhe bis zum im Betrieb 
erreichten höchsten Punkt – innerhalb eines nach oben und 
unten begrenzten Rahmens trägt jedenfalls für andere 
Schutzgüter als das Landschaftsbild dem gesetzlich 
geforderten konkreten Bemessungsmaßstab nicht 
Rechnung.“

 Neuer Erlass des MLUL zur Kompensation von 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch WEA vom 
10.03.2016 mit Überarbeitung vom 31.01.2018

OVG BB: WEA-Erlass 2011 nicht mehr anwendbar
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Neuer Erlass des MLUL BB 2016/2018
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Neuer Erlass des MLUL BB 2016/2018
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Ich habe es geahnt…
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3. Was sagt die Rechtsprechung?

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-SA

Runde 1:  OVG Berlin-Brandenburg, U. v. 
   31.03.2023 – OVG 3a A 47/23

https://klexikon.zum.de/wiki/Boxen
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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• Worum ging es?

– Antragstellerin schlug zur Kompensation für WEA mit 229m 
Höhe u.a. Beseitigung dreier ehemaliger Stallgebäude und 
Gehölzpflanzung vor

– LfU hielt vorgeschlagene Maßnahme für ungeeignet, das durch 
die hohe Windenergieanlage beeinträchtigte Landschaftsbild 
landschaftsgerecht wiederherzustellen oder neu zu gestalten  
Verpflichtung zur Zahlung eines Ersatzgeldes iHv 57.250,- €

Klage gegen Nebenbestimmungen in Genehmigung
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• Anknüpfung an die „Erlebniswirksamkeit der Landschaft“ ist 
zulässiges, auf naturschutzfachlichen Kriterien beruhendes 
Bewertungsmodell

• Ermittlung Ersatzgeldzahlung ermessensfehlerfrei

Urteil des Gerichts  aber Revision zugelassen
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3. Was sagt die Rechtsprechung dazu?

Runde 2:  BVerwG, U. v. 12.09.2024 – 
    7 C 3/23

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-NC

https://vikasdreddy.wordpress.com/2014/08/08/the-best-martial-arts-styles-for-street-fighting/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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• Ersatzmaßnahmen sind auf eine gleichwertige, nicht auf 
eine gleichartige Wiederherstellung gerichtet.

• Für den räumlichen Bezug genügt es, dass die 
Maßnahme im betroffenen Naturraum belegen ist.

• Eine Kompensation des Landschaftsbildes verlangt 
keine „spiegelbildliche“ Gegenmaßnahme zum Eingriff.

Kernaussagen des BVerwG (1)
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• Auch andere Maßnahmen können geeignet sein, wenn 
sie positiv auf Vielfalt, Eigenart, Schönheit und 
Erholungswert der Landschaft einwirken.

• Bei Windenergieanlagen beschränkt sich der Ersatz 
daher nicht auf den Rückbau vertikaler Strukturen oder 
anderer raumwirksamer Bauwerke.

 Maßgeblich ist die positive Wirkung der 
Ersatzmaßnahme auf die Funktionen des 
Landschaftsbildes – nicht die bloße formale 
Ähnlichkeit zum Eingriff.

Kernaussagen des BVerwG (2)
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Ausgleich § 15 Abs. 2 S. 2 
BNatSchG

• gleichartige 
Wiederherstellung

• engerer räumlich-
funktionaler Bezug

• Landschaftsbild wird 
landschaftsgerecht 
wiederhergestellt oder neu 
gestaltet

Kernaussage des BVerwG (3)

Ersatz § 15 Abs. 2 S. 3 
BNatSchG

• gleichwertige 
Wiederherstellung

• gelockerter räumlich-funktio-
naler Bezug

• ausreichend ist Maßnahme 
im betroffenen Naturraum

• ähnliche, nicht identische 
Funktionen genügen

Fehler: Anforderung an Ersatz faktisch auf Ausgleichsniveau
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Leitsätze BVerwG
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Konsequenzen
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4. Was hat Brandenburg daraus (besser) gemacht? 
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Eingriffswirkung

Ermittlung erheblich
beeinträchtigter
Rasterzellen, 
Qualifizierung und 
Quantifizierung der 
Anlagenwirkung.

Kompensations-
wirkung

Spiegelbildliches
Vorgehen für die 
Maßnahme: 
aufgewertete
Rasterzellen, 
Qualifizierung und 
Quantifizierung

Verrechnung

Umrechnung in Ab-
und Aufwertungs-
punkte sowie
naturraum- und 
wertstufenbezogene
Saldierung

Märkisches Modell: Ziel und Grundstruktur

Technische Grundidee: GIS-gestützte Sichtbarkeitsanalysen auf Basis von 
Standard-Geodaten und Rasterdaten zum Landschaftsbild.
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I. Eingriffswirkung der Anlage
II. Kompensationswirkung der 

Maßnahme
III. Verrechnung und Punktesystem

3 Schritte
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3. Was sagt die Rechtsprechung jetzt?

Runde 1:  OVG Berlin-Brandenburg, U. v. 
   09.12.2025 – OVG 7 A 54/24
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Zurück vom BVerwG … Kernaussagen

Die Quantifizierung der Kompensationswirkung ist
eine naturschutzfachliche Bewertung ohne
einheitlichen Methodenstandard; gerichtliche
Kontrolle daher nur eingeschränkt.

Die Kompensationswirkung einer Ersatzmaßnahme
darf nicht auf einen Vergleich mit der Sichtbarkeit der 
Windenergieanlage beschränkt werden.

Der Schutz des Landschaftsbildes nach §§ 14, 15 
BNatSchG reicht nicht über das Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland hinaus.
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Zum Märkischen Modell?
vom OVG akzeptiert vom OVG beanstandet
Handhabbarkeit: Die hohe Komplexität
macht das Modell nicht schon
rechtswidrig.

Die Quantifizierung der 
Kompensationswirkung verengt sich
auf Sichtbarkeit und blendet die Art 
der Maßnahme aus.

10-km-Untersuchungsraum: fachlich
vertretbar und nicht schon wegen der 
Größe fehlerhaft.

Die konkrete Aufwertung von Vielfalt, 
Eigenart, Schönheit und 
Erholungswert vor Ort muss zusätzlich
gewürdigt werden.

Landschaftsprogramm Brandenburg 
2022: grundsätzlich tragfähige
Bewertungsgrundlage; 
Vorbelastungen sind dort bereits
berücksichtigt.

Die Einbeziehung polnischen
Staatsgebiets in die 
Flächenberechnung ist unzulässig.
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Ende gut? Alles gut?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

POTSDAM

Campus Jungfernsee · Konrad-Zuse-Ring 12A · 14469 Potsdam

Tel. 0331 62042-70 · Fax 0331 62042-71 · E-Mail potsdam@dombert.de

DÜSSELDORF 

Design Offices Fürst & Friedrich · Fürstenwall 172 · 40217 Düsseldorf

Tel. 0211 159239-0 · Fax 0211 159239-29 · E-Mail duesseldorf@dombert.de
www.dombert.de

KONTAKT

Prof. Dr. Jan Thiele

Tel. 0331 620 42 0

jan.thiele@dombert.de
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